
Erläuterungen
Festsetzungen
Planzeichen Rechtsgrundlage

BauGB
BauNVO

Grundflächenzahl,
hier maximal 0,8

§ 9 (1) Nr. 1
§ 16 (2)

§ 8
§ 9 (1) Nr. 1

abweichende Bauweise § 9 (1) Nr. 2
§ 22 (2)

BauGB
BauNVO

Baugrenze

private Straßenverkehrsfläche § 9 (1) Nr. 11

Straßenbegrenzungslinie § 9 (1) Nr. 11

§ 9 (1) Nr. 2
§ 23 (2)

BauGB
BauNVO

Gewerbegebiet, eingeschränkt
gemäß Text (Teil B), Ziffer 1.1

BauGB

BauGB

BauGB
BauNVO

BauNVO
BauGB

Höhenbezugspunkt über NHN, hier 1,5 m § 9 (1) Nr. 1
§ 18 (1)

Höhe maximal, hier 12,0 m § 9 (1) Nr. 1
§ 16 (2)

BauGB
BauNVO

§ 8
§ 9 (1) Nr. 1Gewerbegebiet BauNVO

BauGB

Umgrenzung der von der Bebauung
freizuhaltenden Flächen
-Grabenschutzstreifen-

§ 9 (1) Nr. 10 BauGB

0 ,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0 ,0

0,0

0,
5

0,5 0 ,5 0,
5

0,5

0,5

0, 5
0 ,5

0 ,
5 0,5

0,
5

0,
5

0,5

0,
5

0,
5

0,5

0 ,50, 5

0,5
0,5

0 ,
5

0 ,
5

0,
5

0,
5

0,
5 0,
5

0,5

0,
5

Biogasanlage
Biogasanlage

Biogasanlage

1 a

15

2424242424

36363636

Geestweg Moorstrich

B
ru

st
w

eh
r

42
2

50
2

42
3

45
1

45
2

48
2

49
2

41
1

41
2

136
4

136
5

169
138

141
6

135
13

50
3

12
3

17
2

37
5

18
2

40
3

19
1

19
2

10
2

40
5

27
3

29
1

29
2

33
2

36

49
6

14
216

2
16
4

622

623

567

1041
48

537
2

534
1

534
2

535
2

540
2

43
2

49
4

540
1

115
1

115
2 116

1
116

2

1236
1237

1266

1269

1260
1262

1263

1267

1283

1282

1280

1281

1275

1274

7.5

5.0
5.0

2.5

5.0

14.0

3.0

3.0

14.0
8.0

10.010.0
8.5

7.0

5.0

10.0

5.0

7.0

1.5

7.5 6.0

6.05.0

Flur 7 Flur 1

Flur 2

-V 0341-

ErläuterungenPlanzeichen Rechtsgrundlage
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-Graben-
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Geh- und Fahrrecht
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Darstellungen ohne Normcharakter

0.5

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

fortfallender Graben

Höhenschichtlinie

Baugrenze des Bebauungsplans Nr. 37

fortfallende Böschungskante

Anpflanzung von Einzelbäumen

Entwurf zur Satzung der Gemeinde St. Michaelisdonn über den Bebauungsplan Nr. 51 „Gewerbeflächen Moorstrich”
für das Gebiet „nördlich der Gewerbeflächen an der Trennewurther Straße (L 144), östlich der Brustwehr und südlich des Moorstrich"
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Planzeichnung (Teil A)

Entwurf zur Satzung der Gemeinde
St. Michaelisdonn über den Bebauungsplan Nr. 51

„Gewerbeflächen Moorstrich”
für das Gebiet

„nördlich der Gewerbeflächen an der Trennewurther
Straße (L 144), östlich der Brustwehr und südlich des

Moorstrich”

Text (Teil B)
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 8 BauNVO)
1.1 Gliederung des Gewerbegebietes (Emissionskontingente)

(§ 1 (4) Satz 1 Nr. 2 BauNVO)
1.1.1 Festsetzung von Emissionskontingenten

Zulässig sind im Teilgewerbegebiet GEe 3 Vorhaben (Betriebe und Anlagen),
deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK
nach DIN 45691 weder tagsüber (6 - 22 Uhr) noch nachts (22 - 6 Uhr) überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691 : 2006-12, Abschnitt 5

1.1.2 Relevanzgrenze
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes,
wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen
Immissionsorten um mindestens 10 dB unterschreitet.

1.1.3 Binnenwirksamkeit
Die Emissionskontingente beziehen sich auf die Immissionsorte außerhalb des
Gewerbegebietes und sind nicht binnenwirksam.

1.2 Ausschluss von Einzelhandel
(§ 1 (5) i. V. m. (9) BauNVO)

1.2.1 Unzulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben
Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe grundsätzlich unzulässig. Dies gilt nicht für
Recyclingprodukte aus Abfall.

1.2.2 Ausnahme I zum Einzelhandel
Ausnahmsweise sind im Gewerbegebiet Einzelhandelsbetriebe zulässig, wenn sie eine
Größe von 300 m² Geschossfläche nicht überschreiten, sie nicht mit Gütern des täglichen
Bedarfs handeln und der Einzelhandel in einem unmittelbaren räumlichen und
funktionalen Zusammenhang mit einem Großhandels-, Produktions-, Dienstleistungs- oder
Handwerksbetrieb steht und diesem gegenüber in Grundfläche und Baumasse unterordnet
ist.

1.2.3 Ausnahme II zum Einzelhandel
Eine Überschreitung der maximal zulässigen Geschossfläche von 300 m² kann darüber
hinaus bis zu maximal 1.200 m² Geschossfläche ausnahmsweise zugelassen werden, wenn
die Art des Betriebes, z. B. bei besonders großvolumigen Sortimentsbestandteilen, eine
Überschreitung erfordert. Auf eine Unterordnung des Einzelhandelsanteils am
Großhandels-, Produktions-, Dienstleistungs- oder Handwerksbetrieb kann in diesem Fall
verzichtet werden.

1.3 Ausschluss von Beherbergungsbetrieben und Wohnungen
(§ 1 (5) i. V. m. (9) und § 1 (6) Nr. 1 BauNVO)
Im Gewerbegebiet sind Beherbergungsbetriebe nach § 8 (2) Nr. 1 BauNVO und
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter gemäß § 8 (3) Nr. 1 BauNVO unzulässig.

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

2.1 Gebäude- und Anlagenhöhe
(§ 16 (2) und (6) BauNVO)
Die maximal zulässige Höhe von Gebäuden und Anlagen beträgt 12,0 m. Als Ausnahme ist
für Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO eine maximal zulässige Höhe von 15,0 m zulässig,
soweit die Überschreitung technisch erforderlich ist und die Fläche weniger als 3 % des
Baugrundstücks einnimmt.

2.2 Bezugspunkte für die Höhe der baulichen Anlagen
(§ 18 (1) BauNVO)

2.2.1 Bezugspunkt im GEe 3
Bezugspunkt für die festgesetzten Gebäudehöhen im GEe 3 ist der höchste Punkt des
Fahrbahnrandes der angrenzenden Straßenverkehrsfläche. Bei Grundstücken, die nicht an
eine Straßenverkehrsfläche angrenzen, gilt das Niveau des dem Baugrundstück
nächstgelegenen Punktes der Fahrbahnkante einer Straßenverkehrsfläche als
Bezugspunkt.

2.2.2 Bezugspunkt im GE 5
Höhenbezugspunkt im GE 5 ist eine Höhe von 1,5 m über Normalhöhennull (NHN).

3. ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 (4) BauNVO)
Im Rahmen der abweichenden Bauweise sind Gebäude wie in offener Bauweise jedoch
ohne die Längenbegrenzung nach § 22 (2) BauNVO zulässig.

4. ZUFAHRTEN ZUM GE 5
(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)
Ausnahmsweise kann die Lage der privaten Straßenverkehrsflächen zwischen den
Teilgebieten GEe 3 und GE 5 von den in der Planzeichnung festgesetzten privaten
Straßenverkehrsflächen abweichen, soweit wasserwirtschaftliche Bedenken nicht
bestehen.

5. OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG
(§ 9 (1) Nr. 16 c BauGB)
Das Oberflächenwasser ist vor der Einleitung in die Gräben an den Plangebietsrändern
durch physikalisch - chemische oder biologische Verfahren zu reinigen.

6. MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHALLBELÄSTIGUNGEN UND
ERSCHÜTTERUNGEN
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

6.1 Schallschutz
Für die Gesamt-Außenfassaden gemäß DIN 4109 schutzbedürftiger Büroräume sind
erforderliche, bewertete Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges ≥ 33 dB sicherzustellen.

6.2 Erschütterungen
Zum Schutz vor Erschütterungen sind bei Gründungsarbeiten im Plangeltungsbereich nur
Bohrpfähle zulässig. Rammpfähle sind unzulässig.

7. ANPFLANZUNG VON BÄUMEN
(§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB)
Im Teilgebiet GE 5 sind im Westen zwischen Baugrenze und Wasserfläche mindestens 10
heimische Laubbäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Einzelbäume sind mit einem
Abstand von ca. 12 m untereinander in der Qualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, und mit
einem Stammumfang von 12 - 14 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

8. BEDINGTES BAURECHT
(§ 9 (2) BauGB)
Sobald die Wohnnutzung in dem Gebäude Trennewurther Straße 15 (Flurstück 43/2) nicht
mehr zulässig ist, gilt in dem Teilgebiet GEe 3 des Gewerbegebietes ein
Immissionskontingent nachts (22 - 6 Uhr) von 54 dB(A)/m².

HINWEIS

DIN 4109 und DIN 45691
Die DIN 4109:2018-01 (Teil 1 und Teil 2) und die DIN 45691:2006-12 werden vom Amt
Burg-St. Michaelisdonn, Holzmarkt 7, 25712 Burg zur Einsichtnahme bereitgehalten.
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Präambel
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung
vom __.__._____ folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 51 für das Gebiet „nördlich der
Gewerbeflächen an der Trennewurther Straße (L 142) und südlich des Moorstrich”, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Verfahrensvermerke
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ___.___.______.

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck im
Dithmarscher Kurier am ___.___.______.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) Satz 1 BauGB wurde am ___.___.______
durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 (1) i.V.m. § 3 (1) BauGB per E-Mail am ___.___.______ und über die BOB-SH
Plattform am ___.___.______ unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Der Bauausschuss hat am ___.___.______ den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 51 und die
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 (2) BauGB per E-Mail am __.__.____ und über die BOB-SH Plattform am
___.___.______ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
sowie die Begründung haben in der Zeit vom ___.___.______ bis ___.___.______ während der
Dienstzeiten nach § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich, oder
zur Niederschrift abgegeben werden können, am ___.___.______ durch Abdruck im Dithmarscher
Kurier ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe
und die nach § 3 (2) BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter „www.amt-burg-
st-michaelisdonn.de/“ (Rubrik: Bürgerservice & Politik/Bauleitplanung/St. Michaelisdonn) ins Internet
eingestellt.

7. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange am ___.___.______ geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

8. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B) am ___.___.______ als Satzung beschlossen und die Begründung durch
(einfachen) Beschluss gebilligt.

St. Michaelisdonn, ___.___.______ _______________________________
Bürgermeister

9. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und
-bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt
sind.

Heide, ___.___.______ ______________________________

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird
hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

St. Michaelisdonn, ___.___.______ _______________________________
Bürgermeister

11. Der Beschluss des Bebauungsplans durch die Gemeindevertretung sowie die Internetadresse der
Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf
Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über
den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ___.___.______ ortsüblich bekannt gemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und
von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB)
sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser
Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 (3) GO wurde
ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ___.___.______ in Kraft getreten.

St. Michaelisdonn, ___.___.______ _______________________________
Bürgermeister

Teilgebiet LEK tagsüber dB(A)/m² LEK nachts dB(A)/m²

GEe 3 ohne Einschränkungen 48
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